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Text 

Schutz von Wasserversorgungsanlagen (Wasserschutzgebiete) 

§ 34. (1) Zum Schutze von Wasserversorgungsanlagen gegen Verunreinigung (§ 30 Abs. 2) oder 
gegen eine Beeinträchtigung ihrer Ergiebigkeit kann die zur Bewilligung dieser Anlagen zuständige 
Wasserrechtsbehörde – zum Schutze von nicht bewilligungspflichtigen Wasserversorgungsanlagen die 
Bezirksverwaltungsbehörde – durch Bescheid besondere Anordnungen über die Bewirtschaftung oder 
sonstige Benutzung von Grundstücken und Gewässern treffen, die Errichtung bestimmter Anlagen 
untersagen und entsprechende Schutzgebiete bestimmen. Darüber hinaus kann – nach Anhörung der 
gesetzlichen Interessenvertretungen – auch der Betrieb bestehender Anlagen und Unternehmungen im 
notwendigen Ausmaß eingeschränkt werden. Die besonderen Anordnungen sind tunlichst gleichzeitig in 
jenem Bescheid, mit dem die wasserrechtliche Bewilligung für die zu schützende Anlage erteilt wird, zu 
treffen. Die Änderung solcher Anordnungen ist zulässig, wenn der Schutz der Wasserversorgung dies 
gestattet oder erfordert. 

(2) Zum Schutz der allgemeinen Wasserversorgung kann der Landeshauptmann ferner mit 
Verordnung bestimmen, daß in einem näher zu bezeichnenden Teil des Einzugsgebietes (Schongebiet) 
Maßnahmen, die die Beschaffenheit, Ergiebigkeit oder Spiegellage des Wasservorkommens zu gefährden 
vermögen, vor ihrer Durchführung der Wasserrechtsbehörde anzuzeigen sind oder der wasserrechtlichen 
Bewilligung bedürfen, oder nicht oder nur in bestimmter Weise zulässig sind. Zugleich kann die 
wasserrechtliche Bewilligung für solche Maßnahmen an die Wahrung bestimmter Gesichtspunkte 
gebunden werden. Solche Regelungen sind im gebotenen Maße nach Maßgabe der örtlichen Verhältnisse 
abgestuft zu treffen. Die Anordnung von Betretungsverboten darf überdies nur insoweit erfolgen, als das 
Interesse am Schutz der Wasserversorgung die Interessen von Berechtigten oder der Allgemeinheit am 
freien Zugang zu den in Betracht kommenden Flächen übersteigt. 

(2a) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft ist zur 
Erlassung einer Verordnung nach Abs. 2 zuständig, wenn 
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 a) eine ländergrenzenübergreifende Regelung erforderlich ist, oder 

 b) die Regelung gemeinsam mit einer wasserwirtschaftlichen Rahmenverfügung zu treffen ist. 

(3) Auf anzeigepflichtige Maßnahmen gemäß Abs. 2 findet § 114 Anwendung. 

(4) Wer nach den vorstehenden Bestimmungen seine Grundstücke und Anlagen oder ein 
Nutzungsrecht im Sinne des Grundsatzgesetzes 1951 über die Behandlung der Wald- und 
Weidenutzungsrechte sowie besonderer Felddienstbarkeiten, BGBl. Nr. 103, nicht auf die Art oder in dem 
Umfang nutzen kann, wie es ihm auf Grund bestehender Rechte zusteht, ist dafür vom 
Wasserberechtigten angemessen zu entschädigen (§ 117). 

(5) Auf Antrag der Wasserrechtsbehörde sind die sich aus ihren Anordnungen ergebenden 
Beschränkungen im Grundbuch ersichtlich zu machen. 

(6) Soweit Maßnahmen und Anlagen, die eine Wasserversorgung im Sinne der vorstehenden 
Bestimmungen beeinträchtigen können, den Gegenstand eines behördlichen Verfahrens bilden, hat das in 
Betracht kommende Wasserversorgungsunternehmen oder die in Betracht kommende Gemeinde 
Parteistellung im Sinne des § 8 AVG. 

(7) Die Vollziehung einer gemäß Abs. 2 oder 2a erlassenen Verordnung obliegt der 
Bezirksverwaltungsbehörde. Bedarf eine gemäß Abs. 2 bewilligungs- oder anzeigepflichtige Maßnahme 
noch einer weiteren, in die Zuständigkeit des Landeshauptmannes oder des Bundesministers für Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft fallenden wasserrechtlichen Bewilligung, so ist diese 
Behörde zuständig. 
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